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Hinweise zur steuerlichen Absetzbarkeit von Spenden und Mitgliedsbeiträgen an die Paul-Hindemith-
Gesellschaft in Berlin e.V. (PHG)  
 
Im Zuge von Verwaltungsvereinfachung verzichten die Steuerbehörden grundsätzlich auf die Einreichung von 
Belegen zu den Einkommensteuererklärungen, und Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge) können 
geltend gemacht werden, ohne dass dazu Belege beigefügt werden müssen. (Siehe auch 
https://www.elster.de/eportal/start > Letzter Absatz "Belege einreichen? - Nicht mehr nötig!) 
 
Sofern im Einzelfall die Vorlage eines Spendenbelegs erforderlich ist, genügt hierfür der Zahlungsnachweis, der 
deswegen "vorgehalten" werden muss (regelmäßig in Form der Kontoauszüge). Für Spenden bis 300 € im Ein-
zelfall sieht die PHG daher von Zuwendungsbescheinigungen ab, deren Ausstellung mit einem hohen Aufwand 
und mit Kosten für den erforderlichen Postversand verbunden ist, und wir setzen dabei auf Ihr Verständnis und 
Ihre Unterstützung.  
Eine Ausnahme bilden Spenden ab 300 € im Einzelfall, für die als Spendennachweis weiter eine Zuwendungsbe-
stätigung vorgehalten werden muss, und die die PHG in diesen Fällen auch unaufgefordert ausstellt, sofern eine 
Versandadresse vorliegt. Die Zuwendungsbestätigungen werden jedoch grundsätzlich erst zu Beginn des jeweili-
gen Folgejahres ausgestellt, um den Vorgang vollständig und gebündelt bearbeiten zu können. 
 
 
Mitteilung zur steuerlichen Absetzung von Mitgliedsbeiträgen und Spenden 
für die Paul-Hindemith-Gesellschaft in Berlin e.V. 
 - Verein zur Förderung von Musik und Schauspiel an der Universität der Künste Berlin –  
 
Der Verein ist nach dem letzten Freistellungsbescheid des Finanzamts für Körperschaften I, 
Bredtschneiderstraße 5, 14057 Berlin, Steuer-Nr. 27/675/54345 vom 05.02.2026 für die Jahre 2022 bis 2024 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewer-
besteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.  
Es wird bestätigt, dass Zuwendungen nur zur Förderung der Volks- und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe 
verwendet werden.  
Der Verein ist berechtigt, sowohl für Mitgliedsbeiträge als auch für Spenden, die ihm zur Verwendung für die 
Erfüllung satzungsgemäßer Zwecke zugewendet werden, Zuwendungsbestätigungen auszustellen.  
 
Hinweis: Da Steuerbescheide immer nur für zurückliegende Zeiträume ergehen, beziehen sich auch die Frei-
stellungen auf  -  im Fall der Körperschaftssteuer dreijährige  - vergangene Zeiträume. Die o.g. Freistellung ist 
insofern aktuell und nicht "abgelaufen". 
 

Stellvertretend für unsere Stipendiaten 
danken wir Ihnen sehr herzlich für Ihre Spende 
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